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Tipp des Monats 
 
 

Umsatzsteuervergütung – auch ausländische Umsatzsteuer kann 
erstattet werden 
 
Grundsätzlich können sich deutsche Unternehmer bei ihrem Finanzamt die 
Umsatzsteuer, die sie an andere Unternehmer gezahlt haben (so genannte 
Vorsteuer), erstatten lassen. Meist geschieht dies durch Verrechnung mit der selbst 
in Rechnung gestellten Umsatzsteuer im Rahmen der monatlichen Umsatzsteuer-
Voranmeldungen. Diese Verrechnung ist jedoch nur für die deutsche Umsatzsteuer 
möglich.  
 
Fährt z.B. ein deutscher Bauunternehmer zu einer Messe nach Italien, kann er die 
italienische Umsatzsteuer, die er für seinen Messestand, die Hotelübernachtung 
oder seinen Mietwagen bezahlt, nicht in Deutschland geltend machen. Er kann aber 
die Erstattung dieser Vorsteuer beim italienischen Fiskus beantragen.   
 
Das funktioniert übrigens nicht nur in Italien oder den Staaten der EU, sondern in 
nahezu allen Ländern, die Umsatzsteuer erheben. Verfahren und Formulare sind 
allerdings – wie sollte es auch anders sein – von Land zu Land unterschiedlich. 
Meistens muss man (durch Bescheinigung des deutschen Finanzamtes) nachweisen, 
dass man Unternehmer und grundsätzlich vorsteuerabzugsberechtigt ist. Zudem 
müssen die Originalbelege eingereicht werden.  
 
Wichtig ist zu beachten, dass die Erstattungsmöglichkeit in der Regel an sehr kurze 
Fristen – oft nur sechs Monate – gebunden ist. Innerhalb dieser Frist müssen nicht 
nur der Antrag, sondern auch alle hierzu benötigten Unterlagen und 
Bescheinigungen beim entsprechenden Finanzamt im Ausland eingereicht sein. Die 
höchstrichterliche Rechtsprechung hat hier bereits mehrfach entschieden, dass es 
sich bei der Frist für den Antrag auf Vorsteuervergütung um eine Ausschlussfrist 
handelt. Das bedeutet: Wer den Antrag zu spät stellt, geht leer aus.  
 
Sie haben geschäftliche Kosten im Ausland? Selbstverständlich stehen wir Ihnen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite und erledigen für Sie alle notwendigen Formalitäten, 
damit Sie die Erstattung der ausländischen Umsatzsteuer erhalten. 
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